
Die Club-Anleihe
Beitrag von „BobMarley“ vom 24. Februar 2010, 13:30

Zitat von genervt 

so ähnlich hatte ich dass auch in Erinnerung, benutzen dürfen sie es aber verkaufen
oder beleihen nicht, oder irgendwie so war des...

im prinzip ist man bei der erbbpacht eigentümer auf zeit, mit (fast) allen rechten und allen
pflichten. üblicherweise kann man die immobilie durchaus beleihen etc., wozu aber die
zustimmung des eigentümers nötig ist. selbige kann auch nur in ausnahmen mit wichtigem
grund verwährt werden, wozu allerdings auch finanzielle schieflage gehört, bzw. gehören kann.

wollen die echt 10 zimmer streichen?!??!! na da seid ihr fans aber mal schön dran schuld, daß
die zukunft des vereins vernachlässigt werden muß.

1https://www.glubbforum.de/forum/thread/6145-die-club-anleihe/?postID=557318#post557318

https://www.glubbforum.de/forum/thread/6145-die-club-anleihe/?postID=557318#post557318

